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Die Pflegeversicherung mit ihrer Qua-
lität, Transparenz und ihren Beratungs-
möglichkeiten stand in den letzten Mo -
naten zunehmend im Focus der Politik,
der Fachwelt und der allgemeinen
Öffentlichkeit. 

Seit Einführung der Pflegeversicherung 1994 hat
sich der Anspruch an Pflegequalität erheblich zu -
gunsten der Pflegebedürftigen verändert. Heutzu-
tage ist es völlig normal geworden, auch hier von
Struktur-, Prozess- und vor allem Ergebnisqualität
zu sprechen. Dabei wird die Ergebnisqualität
zwischenzeitlich in den Mittelpunkt gestellt. Auch
die Medizinischen Dienste der Krankenversiche-
rung (MDK’s) berücksichtigen dies bei ihren Qua-
litätsprüfungen in Häusern und ambulanten Ein-
richtungen entsprechend. Mittlerweile kann sich
keine ambulante oder stationäre Einrichtung
mehr Hoffnung machen, sich den allgemeinen
Qualitätsstandards entziehen zu können. Künftig
wird in einem engen Zeitrhythmus jede Einrich-
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tung durch den MDK geprüft. Doch mit der Prüfung
allein ist es nicht getan. Wichtig ist es, dass bereits
im Vorfeld, also dann wenn es um Hilfesuche
geht – ganz gleich ob ambulant oder stationär –
sich die Betroffenen (hier in aller Regel die Ange-
hörigen) darüber kundig machen können, mit wel-
chen bestätigten Qualitätsmerkmalen eine Einrich-
tung ihre Leistung anbietet. Hier wird also bereits
im Vorfeld eine große Transparenz gefordert und
künftig auch sichergestellt. Die Ersatzkassen werden
hierfür in Thüringen ab dem Spätsommer ein Inter-
netportal einrichten und weitere entsprechende Ver-
öffentlichungen vornehmen. 

Mit diesen Informationen und den Beratungsmöglich-
keiten bei den Ersatzkassen vor Ort wird den Pflege-
bedürftigen und ihren Angehörigen eine verständli-
che und unabhängige Hilfestellung bei der Auswahl
einer Pflegeeinrichtung an die Hand gegeben.

Darüber hinaus gibt es durch die Politik das Bestre-
ben, Pflegestützpunkte zu installieren. Thüringen
war hier lange Zeit in enger Abstimmung mit dem
Sozialministerium der Meinung, dass es keiner wei-
teren Beratungsstellen in Form institutionalisierter
Anlaufstellen bedarf. Die Vernetzung der kommu-
nalen Angebote mit der Pflegeberatung der Kassen
sollte vorangetrieben werden. Jedoch wollen wir
uns in unserem Freistaat zumindest der Erprobung

solcher Beratungsstellen für den Bürger nicht ent-
ziehen und haben wiederum gemeinsam mit dem
Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und
Gesundheit (TMSFG) verabredet, ein Modellverfah-
ren für Pflegestützpunkte zu installieren. Dieses Ver-
fahren ist auf zwei Jahre ausgerichtet und soll an
drei Standorten stattfinden. Die drei Standorte wur-
den durch das Ministerium so ausgewählt, dass
unterschiedliche Kriterien und Rahmenbedingungen
erfüllt werden. Einigkeit bestand dabei im Vorfeld,
dass diese Pflegestützpunkte weder bei Leistungser-
bringern noch bei Kostenträgern angesiedelt sein
können, da hier eine „neutrale Beratung“ für den
Hilfesuchenden nicht per se gewährleistet scheint.
Wir als Ersatzkassen unterstützen diesen sinnvollen
Schritt nach vorne und hoffen damit, wichtige
Erkenntnisse finden zu können, wie unsere Versi-
cherten und Pflegebedürftigen sehr schnell und
optimal in Zukunft ihre Leistungen erhalten können.
Dabei werden wir niemals außer Acht lassen, dass
das Wichtigste hierbei die Qualität der Leistungser-
bringung ist. Leider gibt es auch bereits Störfeuer,
denn der eine oder andere Beteiligte in dem Ver-
fahren will sich an diese Absprachen nicht mehr so
gerne erinnern. Aber es kann nicht sein, dass man
auf Kosten der Transparenz und zum Nachteil der
zu Pflegenden Eigeninitiative entwickelt, die zu ein-
seitigen Vorteilen führt. Wir Ersatzkassen stehen
dafür auf jeden Fall nicht zur Verfügung. 

Pflegestützpunkte

Einmal unabhängig davon, dass bis vor wenigen Monaten die Notwendigkeit
von weiteren Beratungsstellen in Form von Pflegestützpunkten in Thüringen ver-
nünftigerweise als nicht sinnvoll und lediglich als ein zusätzlicher bürokratischer
Aufwand und Verschleiß von Geldern gesehen wurde, ist es dennoch vernünftig,
sich hier neuen Formen nicht zu verschließen. Aber es ist schon bemerkenswert,
dass selbst auserkorene Pflegestützpunkte sich nicht an die Rahmenbedingungen
der Unabhängigkeit halten wollen oder können. Es ist nicht angezeigt, dass man
sich bei dem Klientel der Pflegebedürftigen auch noch nach eigenen Vorteilen
umsieht. Unser aller Anliegen muss es sein, hier eine neutrale Beratung mit dem
alleinigen Ziel, den betroffenen Personen optimal helfen zu wollen, zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei erscheint es mir durchaus sinnvoll, dies im Rahmen eines

Thüringer Modellvorhabens mit drei unterschiedlichen Pflegestützpunkten über zwei Jahre zu beobach-
ten. Letztendlich geht es dabei auch nicht darum, ob es drei oder vier Pflegestützpunkte werden. Ent-
scheidend ist alleine, ob bei dieser Vorgehensweise die Pflegebedürftigen im Mittelpunkt stehen oder
wollen sich einzelne Politiker, Leistungserbringer oder auch Kostenträger hier als eigentliches Zentrum
und damit als Hauptstrippenzieher profilieren? 

Michael Domrös,
Leiter der vdek-
Landesvertretung
Thüringen

D E R K O M M E N T A R
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In der nächsten Legislaturperiode wird es vor-
dringlich darauf ankommen, die Finanzierung 
der Krankenversicherung langfristig zu sichern.
Nur gering steigende Reallöhne, der Abbau von
bisher freiwillig gezahlten Gehaltsbestandteilen,
steigende Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit lassen
schon heute die Einnahmen bröckeln. Die Bun -
desregierung musste bereits zusätzliche Steuer -
mittel in Höhe von vier Milliarden Euro für Liqui-
ditätsdarlehen in ihrem Nachtragshaushalt 2009
berücksichtigen. Im nächsten Jahr könnte die
Deckungslücke auf zehn Mrd. Euro anwachsen
und weitere Darlehen auslösen. Darlehen müssen
zurückgezahlt werden und lösen von daher die
Unterfinanzierung im Gesundheitsfonds nicht.
Nach Ansicht der Ersatzkassen sollten sie deshalb
in einmalige Steuerzuschüsse umgewandelt wer-
den. Daneben sollten die für die kommenden
Jahre geplanten Steuerzuschüsse zum Gesund-
heitsfonds vorgezogen werden, damit angesichts
der aktuellen Krise auch tatsächlich ausreichend
Mittel zur Versorgung der Versicherten zur Verfü-
gung stehen. 

Arbeitgeber wieder stärker in die Pflicht
nehmen

Die Ersatzkassen kritisieren in einem kürzlich in
Berlin vorgestellten Positionspapier auch, dass sich
die Belastungsverteilung in der Krankenversiche-
rung in den letzten Jahren deutlich zuungunsten
der Versicherten verschoben hat. Durch Zusatzbei-
träge drohen weitere Verschiebungen. Klein- und
Geringverdiener wird dies am stärksten treffen.
Zur Vermeidung besonderer Härten sollten die
Zusatzbeiträge deshalb ausschließlich als prozen-
tualer Aufschlag auf den Sonderbeitrag erhoben
werden. Das würde auch Kosten vermeiden, da
keine separaten Versichertenkonten eingerichtet
werden müssten. Geld sollte nicht in überflüssige
Bürokratie, sondern in die Versorgung der Versi-
cherten fließen. Nach den Vorstellungen der Er -
satzkassen sollten die Arbeitgeber wieder stärker
zur Finanzierung des Gesundheitswesens heran-
gezogen werden. Nur eine angemessene – pari -
tätische – Beteiligung der Arbeitgeber sichert die
breite gesellschaftliche Akzeptanz der solidari-
schen Krankenversicherung. Daneben wird das
Interesse der Arbeitgeber an einer guten und effi-
zienten medizinischen Versorgung wach gehalten. 

Heute die medizinische Versorgung von
morgen planen

Die Gestaltung bedarfsgerechter und zukunftstaug-
licher Versorgungsstrukturen stellt eine zweite
große Herausforderung für die nächste Bundesre-
gierung dar. Notwendig sind Reformen, die ihren
Namen verdienen und den notwendigen Umbau
der bestehenden Strukturen einleiten. Deutschland
hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt.
Diesen Status muss sich Deutschland aber immer
wieder neu verdienen. Insbesondere die demogra-
fische Entwicklung und mit ihr eine wachsende
Zahl an alten Menschen und chronisch Kranken
unterstreicht die Notwendigkeit des Umdenkens.
Heute werden Systemfragen häufig auf sektorale
und berufsständische Besitzkämpfe reduziert. Künf-
tig muss die Versorgung stärker prozesshaft begrif-
fen, sektoren- und berufsübergreifend organisiert
und an den veränderten Bedürfnissen einer älter
werdenden Gesellschaft ausgerichtet werden. Die
Versorgungsforschung soll hierzu in Zukunft einen
größeren Beitrag leisten. Vielfach fehlen heute
noch die Kenntnisse darüber, welche Leistungen,
Strukturen und Verfahren die Versorgung der Be -
troffenen tatsächlich nachhaltig verbessern. Die
damit einhergehende Ressourcenverschwendung ist
nicht zu akzeptieren. 

Gute Versorgung braucht fairen Wettbe-
werb 

Gute Verträge brauchen Raum. Kreative Köpfe kön-
nen sich nur beweisen, wenn ein Instrumentarium
zur Erprobung neuer Ideen zur Verfügung steht.
Selektivverträge erfüllen diese Funktion und können
gezielt für die Suche nach besseren Versorgungs-
konzepten eingesetzt werden. Die flächendeckende
Versorgung sollte weiterhin über kollektivvertragli-
che Regelungen sichergestellt und durch flexible
Rahmenbedingungen – z. B. praxistaugliche Berei-
nigungsregelungen für die Arzt- und Krankenhaus-
budgets – ergänzt werden. Der Vertragswettbewerb
darf aber auch nicht auf den Kopf gestellt werden,
wie es aktuell im Rahmen der hausarztzentrierten
Versorgung geschieht. Hier ist ein Hausärztemono-
pol in die Lage versetzt worden, gleiche Leistungen
zu höheren Preisen abzurechnen. Eine bessere
hausärztliche Versorgung der Menschen wird auf
diesem Wege nicht erreicht. Nach Ansicht der

Gesundheitspolitische Positionen der
Ersatzkassen
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Etwa 10 Prozent aller sterbenden Menschen benöti-
gen eine besonders aufwändige hoch spezialisierte
Versorgung, um bis zu ihrem Lebensende im ge -
wohnten häuslichen Umfeld verbleiben zu können.
Sie haben Anspruch auf eine spezialisierte ambu-
lante Palliativversorgung (SAPV). Diese Leis tung
wird interdisziplinär durch ein multiprofessionelles
Team aus speziell weitergebildeten Ärzten und Pfle-
gekräften erbracht, die mit weiteren Kooperations-
partnern (u. a. Hausärzte, Psychologen, Apothe-
ken, Sanitätshäuser, ambulante Hos pizdienste) die
Versorgung in 24-Stunden-Rufbereitschaft an sie-
ben Tagen in der Woche in der vertrauten Umge-
bung des Betroffenen sicherstellen. 

Die Thüringer Krankenkassen und ihre Verbände
haben gemeinsam einen Mustervertrag entwickelt.
Damit sorgen sie dafür, dass die betroffenen Versi-
cherten diese gesetzliche Leistung auch erhalten
können. Die Krankenkassen sind sich einig, dass
palliativmedizinische Versorgung kein Wettbe-
werbsfeld ist. Dementsprechend ist das weitere Vor-
gehen bis hin zum Vertragsabschluss einvernehm-
lich abgestimmt. So wurden zwischenzeitlich alle
Leis tungsanbieter, die einen Antrag auf Vertragsab-
schluss gestellt haben, mit dem Hinweis ange-
schrieben, dass nähere Informationen im Internet
veröffentlicht sind. Die vdek-Landesvertretung hat
unter www.vdek.com/LVen/THG/index.htm

den Mustervertrag sowie weitere Unterlagen für
eine Beteiligung an der Versorgung eingestellt.

Der Mustervertrag basiert auf der SAPV-Richtlinie
des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 20.
Dezember 2007 und den Gemeinsamen Empfeh-
lungen der Spitzenverbände der Krankenkassen zu
SAPV-Verträgen vom 23. Juni 2008. Voraussetzung
für den Abschluss von Verträgen ist die Vorlage
eines Konzeptes sowie der Nachweis, dass die per-
sonellen, sächlichen und sonstigen Anforderungen
an die Leistungserbringung erfüllt sind. 

SAPV – eine Möglichkeit zur Versorgung zu Hause

Spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung (SAPV)
Gemeinsamer Mustervertrag im Internet veröffentlicht

Ersatzkassen muss eine der ersten Aufgaben der
neuen Bundesregierung darin bestehen, dies wie-
der rückgängig zu machen. 

Daneben brauchen die Krankenkassen gleiche und
faire Wettbewerbsbedingungen. Heute noch beste-
hende Vergütungsunterschiede, wie im zahnärzt-
lichen Bereich, wirken unter den Bedingungen des
Gesundheitsfonds noch stärker wettbewerbsverzer-
rend als in der Vergangenheit und müssen beseitigt
werden. Die Ersatzkassen fordern gleichlange Spie-
ße. Das schließt auch die nach wie vor unterschied-
liche Aufsichtspraxis zwischen Bundesversicherungs-
amt und Länderaufsicht ein. Im Rahmen der letzten

Gesundheitsministerkonferenz im Juni dieses Jahres
haben sich die Länder darauf verständigt, zu we -
sentlichen Versorgungsfragen Stellung zu beziehen
und wieder mehr Einfluss in der Gesundheitspolitik
geltend zu machen. Dies soll eine praktikable Tei-
lung der Aufgaben zwischen Bundes- und Länder-
aufsicht einschließen. Nach Meinung der Ersatzkas-
sen ist dabei auf mehr Wettbewerbsneutralität hin-
zuwirken. Die „Unwuchten“ im Kassenwettbewerb
sollten endlich der Vergangenheit angehören. 

Die gesundheitspolitischen Positionen der Ersatzkas-
sen finden Sie unter www.vdek.com/Standpunkte
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Qualitätsgesichertes Arbeiten muss gefördert werden.
Deshalb unterstützen die Thüringer Ersatzkassen und
ihr Verband auch in diesem Jahr die gute Arbeit der
ambulanten Hospizdienste. Sie fördern diese mit
rund 220.200 EUR. Damit hat sich der jährlich aus-
geschüttete Betrag seit Beginn der Förderung im
Jahr 2002 auf das 2,5-Fache erhöht.
Das Begleitungs- und Beratungsangebot der ambu-
lanten Hospizdienste bietet Ersatzkassenversicherten
Sicherheit und Hilfestellung in ihrer letzten Lebens-
phase und kommt damit dem Wunsch zum Verbleib
in ihrer häuslichen Umgebung entgegen.
Die bedarfsgerechte Versorgung schwerstkranker
Men schen in ihrer letzten Lebensphase ist eine ge -
sellschaftliche Herausforderung, die durch das qua-
lifizierte Engagement von Hospizgruppen wesentlich
unterstützt wird. Dieses humanistische Bedürfnis 
der zunehmend älter werdenden Gesellschaft wird
durch die Ersatzkassen ausdrücklich unterstützt.

Nicht zuletzt tragen die Ersatzkassen und ihr Verband
durch ihre finanziellen Hilfen zur Förderung des
Ehrenamtes in Thüringen bei.

24 ambulante Hospizdienste in Thürin-
gen mit 220.200 EUR gefördert

Eigene Darstellung der vdek-Landesvertretung Thüringen

Mit einer öffentlichen Ver-
tragsunterzeichnung vor
Thüringens Presse wurde
ein wohl derzeit einmaliges
Projekt gestartet: das
„PFLEGENETZ_Erfurt“.
Basierend auf einer Initiati-
ve zwischen der Stadt Erfurt
und den gesetzlichen Pfle-
gekassen versteht sich das
„PFLEGENETZ_Erfurt“ als
erste Anlaufstelle zu allen
Fragen der Pflege und des
Älterwerdens.

Ab dem 1. August 2009
können sich Interessierte an

die kompetenten Berater des PFLEGENETZ_Erfurt-
 Centers (dieses befindet sich im Erfurter Sozialamt
am Juri-Gagarin-Ring 64) oder an einen der vier
PFLEGENETZ_Erfurt-Points mit ihren Fragen zur Pfle-
gebedürftigkeit wenden. Ausgehend von der jeweili-
gen Situation der Ratsuchenden soll nach einem Erst-

kontakt in einer der Beratungsstellen des PFLEGE-
NETZES_Erfurt eine individuelle Pflegeberatung an
einem Ort nach Wahl des Versicherten stattfinden.
Diese wird von Pflegeberatern der jeweils zuständi-
gen Pflegekasse durchgeführt.

Mit der Entwicklung dieses offenen Beratungsange-
botes ha ben Stadtverwaltung und Pflegekassen
bewusst einen anderen Weg jenseits der starren Kri-
terien für die Errichtung eines Pflegestützpunktes
gewählt. Den Partnern ist wichtig, den Bürgern der
Stadt Erfurt ein flexibles Beratungsmedium auf der
Basis bereits vorhandener Strukturen anzubieten. Das
PFLEGENETZ_ Erfurt soll als Schnittstelle zwischen
Pflegekassen, Kommune, Sozialhilfeträgern, Pflege-
heimen und Pflegediensten verstanden werden.
Selbsthilfe und engagierte Bürger werden ebenfalls
eingebunden. Die Vernetzung ermöglicht, flexibel auf
die Wünsche der Ratsuchenden einzugehen. 

Mit der Besiegelung der Kooperation konnte ein rich-
tungweisendes Signal für die Pflege in Thüringen
gesetzt werden. Die Initiatoren erhoffen Nachahmer.

Gemeinsam neue Wege bestreiten –

„PFLEGENETZ_Erfurt“ 
richtungsweisendes Signal gesetzt

Interessierte erhalten Flyer zum
Pflegenetzwerk Erfurt 
z. B. über die Geschäftsstellen
der Erfurter Er satzkassen.

Foto: Kerstin Keding
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Mit dem Gesundheitsreformgesetz von 2000 wurde
die Entscheidung getroffen, zum 1. Januar 2003
ein pauschaliertes Entgeltsystem einzuführen. Das
Fallpauschalengesetz vom 23. April 2002 regelte
erstmalig die stufenweise Angleichung der Kran-
kenhausbudgets an ein landeseinheitliches Preis -
niveau. Mit dem Krankenhausreformgesetz vom
25. März 2009 endet grundsätzlich die stufenweise
Angleichung (Konvergenzphase) der Krankenhaus-
budgets an ein landesweites Vergütungssystem in
2009. Ausnahme bildet das Kalenderjahr 2009,
indem die Konvergenzphase für das DRG-Entgelt-
system indirekt noch um ein Jahr verlängert wurde.
Die zusätzliche Konvergenzphase wird technisch
über einen Zu- und Abschlag auf den Landesbasis-
fallwert 2009 geregelt. Des Weiteren erhalten
Kran kenhäuser, deren krankenhausindividueller
Basisfallwert 3 Prozent (Kappungsgrenze) über dem
LBFW 2009 liegen, letztmalig einen weiteren Zu -
schlag, der dem Schutz der Kostenausreißer dient.

Der Landesbasisfallwert stellt in diesem Preissystem
den Geldwert dar, den die Krankenhäuser für einen
durchschnittlichen Leistungsfall erhalten. Die Kran-
kenkassen erstatten den Krankenhäusern für die
Behandlung der Patienten dann grundsätzlich den
Landespreis (Landesbasisfallwert) multipliziert mit
dem Schweregrad der Erkrankung. 

Die Ersatzkassen haben mit der Landeskranken-
hausgesellschaft einen gemeinsamen Landesbasis-
fallwert 2009 vereinbart. Dieser wurde vom Land
zum 1. Mai 2009 genehmigt.
Der Landesbasisfallwert 2009 beträgt 2.831,14
Euro (nach Kappung). Durch die Erhöhung des Lan-
desbasisfallwertes um ca. 2,91 Prozent erhalten die
Thüringer Krankenhäuser zusätzliche finanzielle
Mittel zur Behandlung ihrer Patienten.
Die gesetzliche Veränderungsrate 2009 in Höhe
von 1,41 Prozent wurde zur wirtschaftlichen Siche-
rung der Krankenhäuser in Thüringen überschritten.

In den anderen Bundesländern wurden zwischen-
zeitlich die Landesbasisfallwerte vereinbart bzw.
durch die Schiedsstellen festgesetzt. 
Aus Sicht des Gesetzgebers soll es langfristig einen
Bundesbasisfallwert geben, der zu einem bundes-
einheitlichen Preissystem führen soll. Der rechneri-
sche Bundesbasisfallwert 2009 beträgt 2.889,27
Euro. Dieses politische Ziel wurde mit dem Kran-
kenhausreformgesetz auf den Weg gebracht.

Ab dem Jahr 2010 erfolgt bis 2014 in fünf glei-
chen Schritten im Rahmen einer Konvergenzphase
eine Anpassung der Landesbasisfallwerte an einen
Bundesbasisfallwertkorridor.

Zum Schutz der Bundesländer mit einem Landesba-
sisfallwert, der über dem oberen Grenzwert des
Bundesbasisfallwertkorridors liegt, erfolgt eine jähr-
liche Begrenzung des Angleichungsbetrages (Ab -
schmelzung) auf maximal 0,3 Prozent des Basisfall-
wertes des laufenden Kalenderjahres. Diese Syste-
matik orientiert sich an der bisherigen Praxis der
Kappungsregelungen für das Budget der Kranken-
häuser. 

Aus Sicht der Ersatzkassen in Thüringen muss bei
der Vereinbarung des Bundesbasisfallwertes 2009
die Summe der Schonbeträge der einzelnen Bun -
desländer, die auf maximal 0,3 Prozent des Basis-
fallwertes angeglichen werden, vom Bundesbasis-
fallwert abgezogen werden. Nur mit dieser auf den
Landesebenen in der Vergangenheit erfolgreich
um gesetzten Systematik kann bei der Ermittlung
des Bundesbasisfallwertes eine mögliche Beitrags-
satzsteigerung verhindert werden. 

Die Thüringer Krankenhäuser auf dem
Weg zu einem bundeseinheitlichen 
Preisniveau?

eigene Darstellung der vdek-Landesvertretung Thüringen
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Krankheiten können öfter als gedacht
bereits im Mund beginnen und Folgen
für den gesamten Organismus haben,
denn in der Mundhöhle sind zahlrei-
che Infektions- und Entzündungsherde
möglich. 

Der diesjährige Tag der Zahngesund-
heit wird sich den Zusammenhängen
zwischen allgemeinem Ge sund heits -
zustand und der Zahngesundheit wid-
men.

Unter dem Motto: „Gesund beginnt
im Mund – krank sein oftmals auch“
wird am 11. September 2009 in Berlin der Auftakt
zu den vielfältigen regionalen Veranstaltungen rund
um den Tag der Zahngesundheit gegeben.

In Deutschland findet der Tag der Zahngesundheit
seit 1991 stets am 25. September statt und erfreut
sich seither eines regen Interesses. 

Neben diesem jährlichen Aktionstag fördern Kran-
kenkassen die Zahn- und Mundgesundheit durch
zahlreiche Aktionen und Maßnahmen über die in
jedem Bundesland angesiedelten Landesarbeitsge-
meinschaften für Zahngesundheit. Hier sollen insbe-
sondere Kinder in Kindertagesstätten und Schulen
lernen, wie Zähne richtig geputzt werden und
warum die Fluoridierung so wichtig ist.

Krankenkassen und Öffentlicher Gesundheitsdienst
arbeiten Hand in Hand mit Thüringer Zahnärzten,
wenn es um die Gesundheit der Kinder geht. Erklärtes
Ziel ist es, eine flächendeckende, systematische und
ebenso kontinuierliche zahnmedizinische Gruppen-
prophylaxe sicherzustellen. Dafür wurden seit der
Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft für Ju gend -
 zahnpflege in Thüringen im Jahr 1992 Patenschafts-
verträge mit Thüringer Zahnärzten geschlossen. 

Immerhin konnten im letzten Jahr fast 37.000 Kin-
der in 1.261 Kindertageseinrichtungen und in 850
Schulen erreicht werden, was einem Anteil von 93
bzw. 91 Prozent entspricht.

Zusätzlich wurden 1.923 Einzel- und 74 Gruppen-
beratungen zur Zahngesundheit für
Mütter und werdende Mütter durch-
geführt. Insgesamt konnten in Thü-
ringen durch verschiedene Aktionen
beachtliche Ergebnisse erreicht wer-
den. Dies lässt sich beispielsweise
im Kariesrückgang bei den Zwei-
bis Sechsjährigen nachweisen.
Waren es 2005/2006 noch rund
17,4 Prozent der Kinder mit Karies-
risiko, fiel der Anteil der Betroffenen
in 2007/2008 auf 15 Prozent. Letzt -
endlich konnte mit den vorliegen-
den Ergebnissen der Kariesverbrei-
tung (Vergleichs zeitraum von 2005
bis 2008) nachgewiesen werden,
dass immer weniger Kinder Karies
haben, diese dafür aber stärker
betroffen sind.

Gesund beginnt
im Mund...

Momentaufnahmen vom Tag der Zahngesundheit LAGJTh

Fotos: LAGJTh
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Dies und das
Die Thüringer sind im vergangenen Jahr häufiger zum Arzt gegangen. Im Vergleich zum Jahr 2007
stieg die Zahl der Arztbesuche um 3,1 Prozent. Damit erhöhten sich auch die Einnahmen aus der
Praxisgebühr von 45,8 Millionen Euro im Jahr 2007 auf 47,2 Millionen Euro im Jahr 2008.

Von Siegburg nach Berlin
Seit dem 29. Juni 2009 finden Sie die Zentrale des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek) mit
neuem Dienstsitz in Berlin:
Askanischer Platz 1
10963 Berlin
Tel.: 0 30 / 2 69 31 – 0
Fax: 0 30 / 2 69 31 – 29 00
info@vdek.com

Die vdek-Landesvertretung Thüringen erreichen
Sie auch weiterhin unter bekannter Adresse in
Erfurt auf dem Lucas-Cranach-Platz 2.

K U R Z G E M E L D E T

Zur 82. Gesundheitsministerkonferenz trafen
sich Ende Juni des Jahres die Gesundheits-
minister der Länder und des Bundes in Er -
furt. Unter der Leitung der Thüringer Ministe-
rin für Soziales, Familie und Gesundheit,
Frau Christine Lieberknecht, wurden zahlrei-
che Beschlüsse zu aktuellen gesundheitspoli-
tischen Themen gefasst. Neben wichtigen
Regelungen zur anhaltenden „Schweinegrip-
pe“ wurde unter anderem beschlossen, für
Deutschland einen „Nationalen Impfplan“ zu
erarbeiten, welcher der 83. Gesundheitsmi-
nisterkonferenz vorgelegt werden soll.

Die Gesundheitsminister begrüßten, dass mit
der Einführung der Paragraphen 37b und
132d zur Ambulanten Palliativversorgung in
das Sozialgesetzbuch V im Rahmen der letz-
ten Gesundheitsreform im Jahr 2007 die leis -
 tungsrechtlichen Voraussetzungen für eine
Ver   besserung der häuslichen Versorgung schwerst-
kranker und sterbender Menschen geschaffen wur-
den. Sie forderten die Krankenkassen auf, zügig Ver-
träge nach § 132d SGB V zu schließen, um ein flä-
chendeckendes Angebot zur spezialisierten Palliativ-
versorgung zu etablieren (s. auch unseren Beitrag auf
Seite 3).

Darüber hinaus beschloss die 82. GMK u.a., eine
länderoffene Arbeitsgruppe mit dem Ziel einzurich-
ten, die Steuerungsmöglichkeiten der Länder in der
Gesundheitspolitik unter veränderten Rahmenbe-
dingungen zu erhalten und weiterzuentwickeln.

82. Gesundheitsministerkonferenz in
Thüringen

Im Vorfeld der 82. GMK hatte Frau Christine Lieberknecht
auch Vertreter der Ersatzkassen und ihres Verbandes zu einer
Vortrags- und Gesprächsrunde zur aktuellen Situation in der
medizinischen Versorgung im Bereich der niedergelassenen
Ärzte im Freistaat Thüringen eingeladen. Foto: Kerstin Keding
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